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1. Teil: Die Bearbeitung im Urheberrechtsgesetz
t

I.Abschnitt: Bel!riff der Bearbeitunl!

A. Einleitung

Die vorliegende Arbeit "Entstehung und Verwertung von Bearbeitungsrechten" widmet
sich der Untersuchung der Bearbeitung, als Form schöpferischer Abwandlung eines Ur-
sprungswerkes, am Beispiel der Popularmusik. Dabei geht sie vertieft auf die Norm des
§ 23 UrhG ein und veranschaulicht die praktische Umsetzung des Einwilligungserfor-
dernisses in der Verwertungspraxis aus Urhebersicht. Besonderes Augenmerk wird da-
bei auf die musikalische Verwertung gelegt.

Die Dissertation teilt sich hierzu in zwei Teile: Der erste Teil untersucht den Begriff
der Bearbeitung, deren Abgrenzung und Bedeutung; der zweite Teil setzt sich mit der I
vertraglichen Verwertung der Bearbeitungsrechte auseinander. Innerhalb des zweiten ,
Teils wird vertieft auf die Stellung des § 23 UrhG, das dort postulierte Einwilligungser-
fordernis und die Vergabe von Bearbeitungsrechten, insbesondere im Musikverlag,
eingegangen. Die Dissertation verfolgt hier das Ziel, sowohl die wirtschaftlich-
rechtliche Problematik aufzuzeigen als auch dem Urheber eine Hilfestellung bei der
Rechtserteilung zu geben.

Dies Werk untersucht das Phänomen der Bearbeitung, weil dieses -gerade im Hinblick
auf die Verwertung von Bearbeitungsrechten -bisher wenig beleuchtet wurde. Dies
verwundert leicht, sind doch Bearbeitungsrechte regelmäßig Gegenstand der Rechtsein-
räumung in Verwertungsverträgen. Es sind doch gerade die Bearbeitungen, die oftmals
ein Werk erst neuen Verwertungs formen zugänglich macht. Diese Schöpfungen können
dem Werk dienen, indem sie es in eine neue Kunstform übertragen, es übersetzen, es
für andere Ausdrucksmittel einrichten, es der neusten Forschung und Entwicklung oder
schlicht veränderten Verhältnissen anpassen.

Da die Abwandlungen eines Ursprungswerkes dieses weitreichend verändern können,
und das Ergebnis für den Originalurheber regelmäßig nur schemenhaft erkennbar ist,
soll dem Urheber die Kontrolle über Verwertungen seiner Schöpfung erhalten bleiben.
Diesem Gebot Nachdruck zu verleihen, widmet sich die vorliegende Arbeit.
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